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Durchfiihrung von Lehr- und Praxisveranstaltungen sowie Priifungen an den
Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen

Allgemeinverfliigung des Ministeriums fir Arbeit,
Gesundheit und Soziales

Vom 15. Juni 2020

Das Ministerium fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen erlasst auf
der Grundlage des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000
(BGBI. | S.1045), der durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. Marz 2020 (BGBI. | S. 587)
neu gefasst worden ist, in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Nummer 2 des Infektionsschutz- und Be-
fugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) und § 6 Absatz 1 der Coronaschutzver-
ordnung vom 10. Juni 2020 (GV. NRW. S. 382a) im Einvernehmen mit dem Ministerium fir Kultur
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und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Wege der Allgemeinverfliigung folgende
Festlegungen:

Das aktuelle pandemische Geschehen erfordert auch fiir den Lehr- und Prifungsbetrieb an
Hochschulen Regelungen zum Schutz vor Neuinfizierungen. GemaB § 6 Absatz 1 der Corona-
schutzverordnung bleibt der Lehr- und Prifungsbetrieb an Hochschulen nach MaBgabe geson-
derter Anordnungen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zulassig.

Auf Grundlage des § 6 Absatz 1 der Coronaschutzverordnung und des § 28 Absatz 1 des Infekti-
onsschutzgesetzes ergehen deshalb folgende Anordnungen:

Einschrankungen des Lehr- und Priifbetriebs an Hochschulen

An den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen darf ein Lehr- und Prufungsbetrieb nur nach
MaBgabe der folgenden Regelungen stattfinden.

2.
Miindliche und schriftliche Hochschulpriifungen

Digitale Hochschulprifungen sind zugelassen, soweit sie nach dem jeweiligen Prufungsrecht zu-
lassig sind. Prasenzpriifungen sind nur dann zugelassen, wenn folgende Anforderungen erfiillt
sind:

2.1

Es ist sicherzustellen, dass sich bei Einlass und Beendigung der Prifung keine Menschenan-
sammlungen, Warteschlangen etc. bilden. Dies ist zum Beispiel durch gestaffelte Schreibzeiten,
Einlasszeiten oder Ahnliches sicherzustellen.

2.2

Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer ist
durch die Zuteilung der Platze einzuhalten, soweit in dieser Allgemeinverfiigung nichts anderes
bestimmt ist. Ausnahmen des Mindestabstands bestehen nur beim Betreten und Verlassen des
Prafungsraums sowie bei kurzzeitigen Bewegungen zwischen den Sitzreihen. In diesen Fallen ist
verpflichtend eine textile Mund-Nase-Bedeckung im Sinne des § 2 der Coronaschutzverordnung
zu tragen.

2.3
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Die einfache Ruckverfolgbarkeit ist bei allen Prasenzprifungen durch die Hochschulen nach den
Vorgaben des § 2a der Coronaschutzverordnung sicherzustellen. Hierflr geniigt die Erfassung
der Matrikelnummern der teilnehmenden Studierenden, sofern die nach § 2a Absatz 1 der Coro-
naschutzverordnung erforderlichen Daten hinterlegt sind.

2.4

Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wahrend der Prifung auf festen Platzen sitzen, kann
fir die Sitzplatze das Erfordernis eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen
durch die Sicherstellung der besonderen Rickverfolgbarkeit nach § 2a der Coronaschutzverord-
nung ersetzt werden. AuBerhalb des Sitzplatzes ist verpflichtend eine Mund-Nase-Bedeckung
im Sinne von § 2 der Coronaschutzverordnung zu tragen.

2.5

Fir die Durchfiihrung der Prifungen sind im Weiteren die einschlagigen Hygieneregeln und die
Empfehlungen der zustandigen Behdérden (insbesondere des Robert Koch-Instituts) zu berlick-
sichtigen.

2.6
Zuschauerinnen und Zuschauer sind von Prifungen auszuschlieBen.
2.7

Die Ublichen Verfahrensablaufe sind zu Uberpriifen und gegebenenfalls zur Umsetzung der
Punkte 2.1 bis 2.6 anzupassen. Insbesondere soll Uberpriift werden, ob GruppengréBen reduziert
werden kénnen und ob alle zur Verfligung stehenden Raumlichkeiten genutzt werden.

Die vorstehenden Ausfuhrungen gelten entsprechend fur staatliche oder kirchliche Prifungen an
Hochschulen, durch die ein Studiengang abgeschlossen wird.

3.
Lehr- und Praxisveranstaltungen

Digitale Lehr- und Praxisveranstaltungen sind zugelassen. Prasenzveranstaltungen sind nur
dann zugelassen, wenn folgende Anforderungen erflillt sind:

3.1
An den Lehrveranstaltungen dirfen nicht mehr als 50 Personen teilnehmen.

3.2
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Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer ist
einzuhalten, soweit in dieser Allgemeinverfiigung nichts anderes bestimmt ist. Wenn dies im Ein-
zelfall, insbesondere beim Betreten und Verlassen des Unterrichtsraums sowie bei kurzzeitigen
Bewegungen zwischen den Sitzreihen, nicht sichergestellt werden kann, haben alle Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer verpflichtend eine textile Mund-Nase-Bedeckung im Sinne des § 2 der
Coronaschutzverordnung zu tragen.

3.3

Die einfache Ruckverfolgbarkeit ist bei allen Prasenzlehr- und Praxisveranstaltungen durch die
Hochschulen nach den Vorgaben des § 2a der Coronaschutzverordnung sicherzustellen. Hierfur
genugt die Erfassung der Matrikelnummern der teilnehmenden Studierenden, sofern die nach

§ 2a Absatz 1 Coronaschutzverordnung erforderlichen Daten hinterlegt sind.

3.4

Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wahrend der Lehr- oder Praxisveranstaltung auf fes-
ten Platzen sitzen, kann fur die Sitzplatze das Erfordernis eines Mindestabstands von 1,5 Metern
zwischen Personen durch die Sicherstellung der besonderen Riickverfolgbarkeit nach § 2a der
Coronaschutzverordnung ersetzt werden. AuBerhalb des Sitzplatzes ist verpflichtend eine
Mund-Nase-Bedeckung im Sinne von § 2 der Coronaschutzverordnung zu tragen.

3.5

Fdr die Durchfihrung der Veranstaltungen sind im Weiteren die einschlagigen Hygieneregeln
und die Empfehlungen der zustandigen Behorden (insbesondere des Robert Koch-Instituts) zu
berlcksichtigen.

3.6

Die Ublichen Verfahrensablaufe sind zu Uberpriifen und gegebenenfalls zur Umsetzung der
Punkte 3.1 bis 3.5 anzupassen. Insbesondere soll Uberprift werden, ob GruppengréBen reduziert
werden kénnen und ob alle zur Verfiigung stehenden Radumlichkeiten genutzt werden.

4,
Hochschulbibliotheken und Archive

Der Zugang zu Hochschulbibliotheken und Archiven richtet sich nach § 6 Absatz 3 der Corona-
schutzverordnung.

5.

Hochschulsport und sportpraktische Ubungen
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Die Zulassigkeit von Angeboten des Hochschulsports und die Durchfiihrung von sportprakti-
schen Ubungen im Rahmen von Studiengédngen richtet sich nach § 9 der Coronaschutzverord-
nung.

6.
Sonstige organisatorische Vorgaben
6.1

Fur die Durchfihrung des Lehr- und Priifungsbetriebs nach den vorstehenden Regelungen sind
zudem folgende organisatorische MaBnahmen zu beachten:

6.1.1

In den Zugangsbereichen der betreffenden Hochschulgebdude muss durch Aush@nge auf den
einzuhaltenden Sicherheitsabstand und die ansonsten zu beachtenden einschlagigen Hygiene-
regeln und Empfehlungen der zustandigen Behoérden (insbesondere des Robert Koch-Instituts)
hingewiesen werden.

6.1.2

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Studentinnen und Studenten sind auch weiterhin aktiv auf
die allgemeinen MaBnahmen des Infektionsschutzes wie Handehygiene, Abstandhalten oder
Husten- und Schnupfhygiene durch Aushange, Informationen im Internet etc. hinzuweisen. Da-
bei soll auch auf die Empfehlung gemaB § 2 Absatz 2 der Coronaschutzverordnung hingewiesen
werden, eine textile Mund-Nase-Bedeckung (zum Beispiel Alltagsmaske, Schal, Tuch) zu tragen,
wenn die Einhaltung eines Mindestabstands aus medizinischen, rechtlichen, ethischen oder bau-
lichen Grinden nicht mdglich ist.

6.1.3

Die zuganglichen Sanitarraume sind regelmaBig nach den Empfehlungen des Robert Koch-Insti-
tutes zu reinigen. In den betreffenden Gebauden sollen in angemessenem Umfang Handdesin-
fektionsmaoglichkeiten angeboten werden.

6.1.4

Unter Nutzung des Hausrechts und ggf. durch Zugangsbeschrankungen zu den betreffenden
Gebauden ist zu gewahrleisten, dass die Sicherheitsabstande von 1,5 Metern auch im Bereich
der Allgemeinflachen (Flure etc.) eingehalten werden.

6.2

Fir den Hochschulbetrieb im Ubrigen und fiir weitere Veranstaltungen an Hochschulen gelten
die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung.
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7.
Hausrecht, Ordnungswidrigkeiten
7.1

Die Einhaltung der vorstehenden Ausfiihrungen ist, unbeschadet der Befugnisse der Ordnungs-
behdrden, mit den Mitteln des Hausrechts und der allgemeinen dienstrechtlichen Bestimmungen
sicherzustellen.

7.2

VerstoBe gegen die oben genannten MaBgaben stellen gemaB § 18 Absatz 3 Coronaschutzver-
ordnung eine Ordnungswidrigkeit dar. Bei Zuwiderhandlungen sind die zur Durchsetzung befug-
ten Ordnungsbehdrden hinzuzuziehen.

8.
Voliziehbarkeit

Die vorstehende Anordnung ist sofort vollziehbar.

9.
Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfligung wird geman § 41 Absatze 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes fur das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai
2018 (GV. NRW. S. 244) geandert worden ist, 6ffentlich bekannt gemacht und gilt mit dem auf
die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. Sie gilt vom 16. Juni 2020 zunachst
bis zum Ablauf des 1. Juli 2020.

Begrindung

Die Anordnung nutzt die Ermachtigung des § 6 Absatz 1 Coronaschutzverordnung, den Lehr-
und Prifungsbetrieb an den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen durch gesonderte An-
ordnung zuzulassen. Dabei gibt sie strenge Schutzstandards zum Infektionsschutz vor, um eine
Infektionsgefahr durch den Lehr- und Priifbetrieb im Sinne des gesamtgesellschaftlichen Infekti-
onsschutzes moglichst zu minimieren. Die vor diesem Hintergrund begrenzt mdgliche Lehr- und
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Priifungstatigkeit bleibt dabei die Ausnahme. Im Ubrigen bleibt es bis auf weiteres bei der Schlie-
Bung des Lehr- und Priifbetriebs mit Studierenden durch die Versammlungs- und Veranstal-
tungsverbote der Coronaschutzverordnung.

Die einzelnen Anordnungen dienen der Infektionsvermeidung aus Griinden des gesamtgesell-
schaftlichen Infektionsschutzes und dem Ziel, das Infektionsgeschehen gesamtgesellschaftlich
auf einem niedrigen Niveau zu halten. Die Regelungen bilden keinen Individualanspruch auf eine
vollig sichere Infektionsvermeidung ab, die auch durch strikte Beachtung der vorstehenden Re-
gelungen wie in vielen anderen Lebensbereichen nicht maéglich ist. Inwieweit vor diesem Hinter-
grund die Teilnahme am Lehr- und Prifungsbetrieb verpflichtend ausgestaltet werden kann, hat
das jeweils zustandige Ministerium in eigener Verantwortung im Rahmen des Hochschul- bzw.
Ausbildungsrechts zu entscheiden. Die beruflich verpflichtende Teilnahme von Lehr- und Prii-
fungspersonen richtet sich nach den dienst- und arbeitsrechtlichen Regelungen. Insbesondere
flr Personen mit einem Covid-19 bezogen erhdhten Erkrankungsrisiko sind ggf. weitergehende
Anforderungen aus den einschlagigen Arbeitsschutznormen zu beachten.

Die Wirksamkeit der Anordnung ist zunachst auf die Geltungsdauer der CoronaSchVO bis zum
Ablauf des 1. Juli 2020 begrenzt. Vorbehaltlich einer derzeit nicht zu erwartenden kritischen Ent-
wicklung des Infektionsgeschehens ist aber davon auszugehen, dass die durch diese Anordnung
eroffneten Mdglichkeiten auch dariiber hinaus fortbestehen.

Diese Allgemeinverfugung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 Absatz 3 in Verbindung
mit § 16 Absatz 8 des Infektionsschutzgesetzes. Die Anfechtungsklage hat keine aufschiebende
Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfligung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben
werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Verwaltungsgericht, in dessen
Bezirk die Klagerin beziehungsweise der Klager zur Zeit der Klageerhebung ihren oder seinen
Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Far Kldagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz in der Stadteregion Aachen oder der Krei-
se Dlren, Euskirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Aachen, Adal-
bertsteinweg 92, 52070 Aachen, zu erheben.
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Fir Kldagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Hagen
oder Hamm oder des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des Markischen Kreises
oder der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein oder Soest ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht
Arnsberg, JagerstraBe 1, 59821 Arnsberg, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Dissel-
dorf, Duisburg, Krefeld, Ménchengladbach, Milheim an der Ruhr, Oberhausen, Remscheid, So-
lingen oder Wuppertal oder der Kreise Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises Neuss oder der
Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Diisseldorf, BastionstraBBe
39, 40213 Dusseldorf, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Bochum,
Bottrop, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der Kreise Recklinghausen oder Unna
ist die Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen,
Zu erheben.

Fur Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Bonn,
KoIn oder Leverkusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Erft-Kreises, des Rheinisch-
Bergischen Kreises oder des Rhein-Sieg-Kreises ist die Klage beim Verwaltungsgericht Kéln, Ap-
pellhofplatz, 50667 Kdéln, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld
oder der Kreise Glitersloh, Herford, Hoxter, Lippe, Minden-Libbecke oder Paderborn ist die Kla-
ge beim Verwaltungsgericht Minden, Kénigswall 8, 32423 Minden, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadt Minster
oder der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die Klage beim Verwaltungsge-
richt Mlinster, Manfred-von-Richthofen-StraBe 8, 48145 Miinster, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager ohne Sitz oder Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist die
Klage beim Verwaltungsgericht Dlsseldorf, BastionstraBe 39, 40213 Dusseldorf, zu erheben.

Die Klage kann nach MaBgabe von § 55a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in Verbindung
mit der Verordnung Uber die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsver-
kehrs und Uber das besondere elektronische Behérdenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung) vom 24. November 2017 in der jeweils aktuell gliltigen Fassung in elektronischer
Form erhoben werden.

Disseldorf, den 15. Juni 2020
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Der Staatssekretar flr Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund Heller

- MBI. NRW. 2020 S. 270a

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 9/9


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2020-s270

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Durchführung von Lehr- und Praxisveranstaltungen sowie Prüfungen an den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen 


